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Sachverhalt 
 Die Stadtvertretung der Stadt Schönberg hat am 30.05.2023 den Satzungsbeschluss zur 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 — 2. Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am 
Bünsdorfer Weg" gefasst. Das Planverfahren wurde nach den Vorschriften des § 13b BauGB 
— Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren —geführt. 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 — 2. Teil für das Wohngebiet „Wohnpark 
am Bünsdorfer Weg" ist seit dem 30.06.2023 rechtsverbindlich. Es handelt sich um ein 
abgeschlossenes Bauleitplanverfahren. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG, Urteil vom 18.07.2023 - 4 CN 3.22 [ECLI:DE:BVerwG:2023:180723U4CN3.22.0]) 
ist § 13b BauGB mit Art. 3 Abs. 1 und 5 der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie) unvereinbar 
(Leitsatz). 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Schönberg hat beschlossen, ein ergänzendes Verfahren nach 
§ 214 Abs. 4 BauGB zur Heilung des Verfahrensfehlers durchzuführen. Auf diese Weise 
kann das angestrebte Planungsziel weiterhin verfolgt werden, ohne das Planverfahren 
vollständig zu wiederholen. Das ergänzende Verfahren muss an der Stelle wieder 
aufgenommen werden, bei dem das Verfahren fehlerhaft geworden ist. Der Fehler der 
Unanwendbarkeit des Verfahrens nach § 13b BauGB wurde gerichtlich festgestellt. Das 
bedeutet, dass mit dem Verfahrensschritt der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung und der 
erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von dem 
beschleunigten Verfahren im Sinne des § 13b BauGB zur Fehlerheilung auf das zweistufige 
Regelverfahren umgestellt wurde. Es wurde ein auf der Umweltprüfung beruhender 
Umweltbericht im Sinne des § 2a BauGB erstellt. Die Begründung wurde um den 
Umweltbericht ergänzt. Eine Wiederholung früherer Verfahrensschritte ist hier nicht 
erforderlich. 
 
Das Heilungsverfahren wurde außerdem genutzt, die Anforderungen der Behörde an die 
öffentliche Straße zu berücksichtigen. Die öffentliche Erschließungsstraße wurde aufgrund 
der Anforderungen aus dem bautechnischen Genehmigungsverfahren nach § 10 StrWG M-V 
als Straßenverkehrsfläche dargestellt. Der mit der ursprünglichen Festsetzung verfolgte 
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Zweck einer Verkehrsberuhigung im Wohngebiet lässt sich mit einer Regelung 
straßenrechtlicher Art durch Ausweisung einer Tempo 30 Zone vornehmen. Die Stadt 
Schönberg als Straßenbaulastträger kann dies nach den Vorschriften des Straßenrechts 
entscheiden. 
 
  
Das ergänzende Verfahren setzte bei der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a 
Abs. 3 Satz 1 BauGB i.V.m § 3 Abs. 2 BauGB und der erneuten Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ein; alle daran  
anschließenden Verfahrensschritte werden ebenfalls wiederholt. Im Rahmen der erneuten 
Öffentlichkeitsbeteiligung und der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange wurde gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB bestimmt, dass 
Stellungnahmen nur zu den geänderten und ergänzten Teilen abgegeben werden können.  
Maßgeblich handelte es sich dabei um den neu erstellten Umweltbericht als gesondertes 
Dokument, der der Begründung beizufügen ist und um die Darstellung der Planstraße A als 
öffentlichen Verkehrsfläche anstelle einer Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung. 
 
In den erneuten Entwurfsunterlagen wurden die geänderten und ergänzten lnhalte farbig 
hervorgehoben und gesondert gekennzeichnet, die entfallenden lnhalte in der Begründung 
wurden gelöscht. Der neu erstellte Umweltbericht als Bestandteil der Begründung wurde der 
Begründung als gesondertes Dokument beigefügt. 
 
Im Rahmen des ergänzenden Verfahrens für die Aufstellung der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 014.1 — 2. Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Weg" 
der Stadt Schönberg wurden Stellungnahmen von Behörden und TÖB vorgetragen. 
Das ergänzende Verfahren wurde durch Öffentlichkeitsbeteilung in der Zeit vom 14. 
November 2023 bis einschließlich 14. Dezember 2023 gemäß § 214 Abs. 4 BauGB in 
Verbindung mit § 4a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden am 14.11.2023 zu einer 
Stellungnahme im Verfahren zur Aufstellung der Bauleitplanung aufgefordert. 
 
Es ergeben sich Stellungnahmen der Behörden und TÖB, sowie der Nachbargemeinden. 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind nicht eingegangen. Seitens der Verbände ist die 
Stellungnahme des Landesjagdverbandes eingegangen. Nachbargemeinden wurden nicht 
gesondert beteiligt. 
 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens der Behörden und Stellen ergaben sich 

- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen, 
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen, 
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen. 
-  

Die Planung steht weiterhin im Einvernehmen mit den Zielsetzungen des Amtes für 
Raumordnung und Landesplanung. 
 
Das Gesetz wird wie im Beteiligungsverfahren aufgeführt, aufrechterhalten. Die 
erforderlichen Verfahrensschritte waren bereits durchgeführt worden. Somit wird dieser 
Belang nicht beachtet. Die Reservierungsbestätigung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
wird vor Satzungsbeschluss vorgelegt. Entgegen der Stellungnahme der unteren 
Wasserbehörde liegt die wasserrechtliche Genehmigung bereits vor. Deshalb wird die 
Stellungnahme nicht beachtet. Ungeachtet dessen geht die Stadt Schönberg über das Amt 
Schönberger Land dem Sachverhalt nach. Immissionsschutzrechtliche Belange sind nicht 
berührt. Die E+A Bilanz wurde überprüft und als schlüssig bewertet. Die erforderlichen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden reserviert und gesichert. Das Ökokonto wird an 
die Behörde versendet. 
 
Die Beschilderung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung, sondern im nachfolgenden 
Verfahren. Die Stadt Schönberg hält an der Aufrechterhaltung des Parkplatzes fest. Die 
Anforderungen an die Erschließung wurden mit dem Zweckverband Grevesmühlen (ZVG) 
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und weiteren Ver- und Entsorgung geregelt. Ein Erschließungsvertrag liegt vor. Hinsichtlich 
des ZVG wird klargestellt, dass es sich nicht um einen Verfahrensfehler der Stadt handelt, 
sondern dass der Gesetzgeber falsche Grundlagen geschaffen hat. Diese wurden durch das 
  
Oberverwaltungsgericht aufgehoben. Für den Wasser- und Bodenverband wird klargestellt, 
dass die wasserrechtliche Genehmigung bereits vorliegt. Dies ist auch Gegenstand der 
Plandokumentation. Hinsichtlich des Brandschutzes ergeht keine eindeutige Stellungnahme 
durch das Amt Schönberger Land. Die Stadt Schönberg hatte bereits in der Begründung die 
Vorgehensweise dargestellt. Eine einfache Bestätigung hätte der Stadt Schönberg genügt. 
 
 
Beschlussvorschlag 

1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB in 
Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der 
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
werden entsprechend den Abwägungsvorschlägen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
abgewogen. 
Die Abwägungsvorschläge und das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 macht sich 
die Stadt Schönberg zu Eigen und ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ergebnisse der Abwägung gemäß § 3 Abs. 2 

Satz 4 BauGB mitzuteilen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Keine 

 

Anlage/n 
1 2024-03-27  Abwägungstabelle (öffentlich) 
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ____________- Satzung tiber die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil fur das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wer der Stadt Schönberg

Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1 - 2. Teil für das
Wohngebiet "Wohnpark am Bünsdorfer Weg" der Stadt Schönberg
erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1BauGB
Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB
ERNEUTER ENTWURF Stand 20.03_2024

Lfd.N Trager öffentlicher Belange Aufforderung Eingang Schreiben vom 1 2 3

1 Planungsanzeige
1.1 Amt für Raumordnung und Landesplanung - -

11. Trager öffentlicher Be1an&
11.1 Landkreis Nordwestrnecklenburg 14.11.2023 14.12.2023 14.12.2023 x
11.2 Arm für Raumordnung und Landesplanung 14.11.2023 05.12.2023 x
11.3 Staall. Ami für Landwinschaft und Urnwelt 14.11.2023
11.4 Bergamt Stralsund 14.11.2023 13.12.2023 11.12.2023 x
11.5 LA fur Urnwelt, Naturschutz u. Geologie 14.11.2023 14.12.2023 13.12.2023 x
11.6 Straßenbauamt Schwerin 14.11.2023
11.7 Industrie- und Handelskarnmer 14.11.2023
11.8 Handwerkskarnmer 14.11.2023
11.9 Deutsche Bann AG 14.11.2023
11.10 Deu sche Telekom Technik GmbH 14.11.2023 23.11.2023 23.1-1.2023 x
11.11 Kirchenkreisverwaltung 14.11.2023
11.12 zweckverband Grevesrnühlen 14.11.2023 14.12.2023 14.12.2023 x
1113 Grevesrnühlener Busbetriebe GrnbH 14.11.2023
11.14 WEM.AG AG 14.11.2023
11.15 E.D1S AG 14.11.2023
11.16 Hanse Gas 14.11.2023
11.17 50 Hertz 14.11.2023
11.18 Deutscher Werterdienst 14.11.2023
11.19 Landesamt für innere VerNaltung 14.11.2023
h11.20 GDMcorn 14.11.2023 21.11.2023 21.11.2023 x
11.21 Bundesanstalt für Imrnobilienaufgaben 14:11.2023
11.22 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 14.0 .2023
11.23 Landesforstanstalt M-V 14.11.2023 06.12.2023 06.12.2023 x
11.24 Small. Anit für Bau Lind Liegenschaften 14.11.2023
11.25 LA Brand- und Katastrophenschuiz 14.11.2023 23.11.2023 23.11.2023 x

11.26
\Nasser- und Bodenverband
StepenitiMaunne 14.11.2023 21.11.2023 21.11.2023 x

11.27 Polizeiinspekticn Wismar 14.11.2023 28.11.2023 28.11.2023 x
11.28 Bundeswehr 14.12.2023 04.12.2023 04.12.2023 x
11.29 Landgesellschaft M-\,' 14.11.2023
11.30 Amt Schonberaer Land - Brandschut - 1411_2023 26.11.2023 26.0'1.2024 x
11.31 BUND 1 14.11.2023
11.32 Naturschutbund Deutschland 14.11.2023
11.33 Landesjaadverband 14.11.2023
11.34 Landesanglerverband MA, 14.11.2023 15.12.2023 15.12.2023 x

I
i l l . Nachbargerneinden
111.1 Stadt Class« 14.11.2023
111.2 Gemeinde Selmsdorf 14.11.2023
111.3 Gerneinde Stepenittal 14.11.2023
111.4 Genleinde Menzendorf 14.11.2023
111.5 Gerneinde Roduchelsdorf 14.11.2023
111.6 Getneinde Groß Siernz 14.11.2023
111.7 Gemeinde Lockwisch 14.11.2023

I
iv. Offentlichkeit

-

1 Abwägungsrelevanz
2 Hinweise
3 ohne Anregungen

1
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg

ltd. Nr. Stellungnahme von/vom

Landkreis Nordwestmecklenburg
Der Landrat
Fachdienst Bauordnung und Planung

Lenitive NorOweslmecidentsurg • Postfoch 1665 • 23658 Wanner

Amt Schönberger Land
Für die Stadt Schonberg
Amt Markt 15
23923 Schonberg

Auskund erteel Omen Hate Diem
21rnmes 2.219 • 66rzerier Weri 3 • 23935 Grevnleühlen

T.10109 03841 3610 6314 F a. 03841 3640 86314
h.gleloyeanordwestaiechienburg tie

Unless 5pre0hze8en
Di 09:00 - 12:00 Ufa • 13:00 - 16:00 UM
Do 00:00 - 1200 Dhr • 13.00 113,00 Uhr

Unser Zolchan
Grevesrehlen, 14.12.2023

1.Änderung B-Plan Nr. 14.1 Teil2 der Stadt Schonberg
hier: Stel lungnahme der betroffenen Behörden des LK NWM auf Grund des
Anschreibens vom 14.11.2023, hier eingegangen am 17.11.2023

Sehr geehrte Frau Plieth,

Grundlage der Stellungnahme bilden die emeuten Entwurfsunterlagen im erganzenden
Verfahren gem. § 214 Abs.4 BauGB zur 1. Anderung B-Plan Nr. 14.1 Teil2 der Stadt A
Schonberg mit Planzelchnung im Maßstab 1:1000, Planungsstand 05.10.2023 und die I
dazugehörige Begründung mit gleichem Bearbeltungsstand.

Die Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in den nachfolgenden Fachdlensten bzw.
Fachgruppen des Landkrelses NWM:

Fachdlenst Bauordnung und Planung
• Bauleitplanung

• Vorbeugender Brandschutz
• Untere Denkmaischutzbehörde
• Untere Bauordnungsbehörde

FD Umwett und Krelsentwicklung

• Untere Wasserbehörde
• Untere Immissionsschutzbehorde
• Untere Abfall — und

Bodenschutzbehörde

• Untere Naturschutzbehörde
FD Kreisinfrastruktur

• Hoch- und Straßenbau
FD Öffentlicher Gesundheitsdlenst
FD Kataster und Vermessung

FD Ordnung/Slcherheit und Straßenverkehr
• Untere Straßenverkehrsbehörde

FD Kommunalaufslcht

Sees 1r0

Behandlung der Stellungnahmen

zu 1.
Die Grundlagen für die Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen.

zu 2.
Die Beteiligung der Fachdienste, Fachgruppen und des Abfallwirtschaftsbetriebes wird
zur Kenntnis genommen und nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung.

Entscheidung/Beschluss

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

2
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Tei1 fur das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

Dle eingegangenen Stellungnahmen sind diesem Schreiben als An lage beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

lrn Auftrag

dv, i7t-t.

Heike Gielow

SB Bauleitplanung

Sede 218

i...--

3
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

I.

nunmehr

II.

111.

A r_angn

. -

zu 1.
Die allgemeinen Anforderungen im Zusammenhang mit der Behebung des Mangels des
Gesetzgebers zur Anwendung des Verfahrens nach § 13b BauGB werden zur Kenntnis
genommen .

zu 2.
Da die Gemeinde das Verfahren unter Anwendung eines anderen BauGB aufgestellt hat,
führt sie das Verfahren unter Anwendung des ursprünglich verwendeten BauGB fort.

zu 3.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise zur Planzeichnung und zur
Planzeichenerklärung bestehen.

zu 4.
Die Reservierungsbestätigung ist zum Satzungsbeschluss vorzulegen.

zu 5.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise zur Begründung bestehen.

B

zu 1.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen.

zu 2.
Der Sachverhalt ist bereits bekannt und beachtet.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Nicht zu berücksichtigen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zu berücksichtigen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

-

Fachdlenst Bauordnunn und Planunq
Bauleitplanung

Allnemeines

i
•

—

2 . - - .

3

( - - - -

N

—

1

L . - .

Mil der vorliegenden Planung soil die im Verfahren nach § 13 b BauGB, dessen Anwendung
vom Bundesverwaftungsgericht für unzulässig erklärt wurde, zur Rechtskraft geführte 1.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1 Ten 2 der stadt Schenberg im ergänzenden
Verfahren geheilt werden. Die Stadt führt dazu das Regelverfahren durch. Das heißt ergänzt

die Unterlagen dutch einen Umweltbericht.

Verfahrensvermerke, Rechtscrrundlanen Präambel
In der Präambel ist auf die aktuelle Gesetzesänderung abzustellen:
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
BGBL. I S. 3634, zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Erleichterung der baulichen Anpassung
von Tierhaltungsanlagen an die Anforderungen des TierhaltungskennzeichnungsG vom
28.7.2023 (BGBI. I Nr. 221),

—
Planerische Festsetzuncren

Planzeichnung:

Planzeichenerklärung:
-

Text - Tell B: "
Hinweise Punkt 5
Mit Satzungsbeschluss muss zumindest eine Reservierungsbestätigung für die ökopunkte
vorliegen. Die Formulierung ist dann entsprechend anzupassen.

IV. Bearündunq

,

FD Umwelt und Kreisentwicklunq ,
Untere Wasserbohörde •

Untere Wasserbehörde: Herr Schawe

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.
f

1. Wasserversornunn: 1--
Das Vorhaben wird nicht durch Trinkwasserschutzzonen berührt Die Versorgungspflicht mit
Trink- und Brauchwasser besteht gem. § 43 Abs. 1 LWaG für den Zweckverband i

,
See 3/B

4
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

Grevesmühlen (ZVG). Entsprechende Anschlussgestattungen sind mit dem ZVG zu
vereinbaren. ?...-

2. Abwasserentserqune:
zu 3.
Der Sachverhalt ist bereits bekannt und beachtet.

zu 4.

Die wasserrechtliche Erlaubnis liegt nach Angabe der technischen Planer und der
zuständigen Verwaltung durch die zuständige untere Wasserbehörde vom 24.04.2023 vor.
Die Gemeinde geht davon aus, dass die wasserrechtliche Genehmigung vom 24.04.2023
Bestand hat und es sich hier um einen Irrtum handelt.

zu 5.

Die Rechtsgmndlagen werden zur Kenntnis genommen.

C

zu I .

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen.

zu 2.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des Immissionsschutzes hinreichend
beachtet wurden.

-

Nicht zu berücksichtigen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Nach § 40 Abs. 1 LWaG obliegt die Abwasserbeseitigungspflicht den Gemeinden. Die
Gemeinde hat diese Pflicht gemäß § 40 Abs. 4 Satz 1 LWaG auf den ZVG übertragen. "Z.
Damit hat der Zweckverband das irn überplanten Gebiet anfallende häusliche Abwasser zu
beseitlgen, die entsprechenden Anschlussgestattungen sind zu beantragen. I

_2--
3. Mederschleasw asserbeseitieunq:
Die Einleitung des unbelasteten Niederschlagswassers in das Gewasser II. Ordnung
0:7/411326/131 bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Entsprechende Antragsunterlagen
sind bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg einzureichen.
Die wasserrechtliche Erlaubnis rnuss vor Satzungsbeschluss vorliegen. l i

IRechtsgrundlagen

WHG Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 5) geändert worden ist

LW aG Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 30.November 1992
(GVOBI. M-V 9.669), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 8. Juni
2021 (GVOBI. M-V S. 866)

4 (1

Untere Immissionsechutzbehörde

r........

.._.\•

,
,

1

I

Untere Immissionsachutzbehärde: Herr Faaach

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hIn,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung kaum überwindbar sind.

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berücksichtlgt werden
müssen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin. i

..I--

Seitens der Unteren lmmissionsschutzbehörde bestehen keine Hinweise, Bedenken
oder Versagensgründe gegenüber dem erneuten Entwurf der Satzung über die 1.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 14,1 — 2. Tell für das Wohngebiet ,,Wohnpark
am Bünsdorfer Weg der Stadt Schonberg mit Planungsstand vom 05.10.2023, da
die Belange des Immissionsschutzes hinreichend berücksichtigt wurden.

Sehe 418

1 . - -
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

Untere

...".

ist

von

des
Versiegelungsfaktor
Handhabbarkeit
für
Grundsätzlich
Versiegelung
Versiegelung
multiplizieren.
Die
zusätzliche
Teilversiegelung
Eingriffsflächenäquivalents

Eine
Schonberg
Rothener
Okokonto
Landsdiaft

Naturschutzbehörde

( .i.._.."‚
,...1) }

.ii

T

L._

—

3

D

ZU 1.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.

z u 2.
Die Stadt Schönberg hat die Eingriffs- und Ausgleichsregelung im Rahmen ihrer
Bilanzierung überprüft. Im Ergebnis ergeben sich bei der Neubewertung gleichartige
Eingriffsbewertungen. Die Eingriffs-/ Ausgleichsregelung wurde unter Berücksichtigung
der bisher rechtskräftigen Satzung über den B-Plan Nr. 14.1- 2. Teil bearbeitet.

zu 3.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Ökokonto geeignet ist. Die schriftliche
Bestätigung wird der zuständigen Behörde zur Verfügung gestellt.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Teilweise zu berücksichtigen.

Zu berücksichtigen.

Fintere Naturschutzbahörde: Frau Hamann

- -  - -
Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung kaum überwindbar sind.

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berücksichtigt werden
müssen.

Die Stellungnahme waist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

1. Einnriffsreqetunq: Frau Hamann

Die Abarbeitung der Eingriffsregelung für die 1. Änderung des B-Plans Nr. 14.1 — 2. Teil der
Stadt Schonberg erfolgte nach dem Modell der „Hinweise zur Eingriffsregelung (HzE 2018).
Linter Punkt 8.2.3 Berechnung des EingriffsflächenäquIvalents für dle
Biotopbeeinträchtigung bzw. Biotopveränderung im Umweltbericht wird folgendes
ausgeführt: ....wird die Funktionsfählgkeit des Bestandsbiotops durch den Zlelbiotop
verbessert, so dass ein höherwertiger Biotop entsteht, wir dies nicht als Elngriff gewertet

Das entspricht nicht dem angewandten Bilanzierungsmodell.
Wird ein Biotoptyp bel Umsetzung der Planungen innerhalb des Geltungsbereiches beseitig,

dieser in der Bilanzierung vollständig als Verlust zu berücksichtigen. Möglichkeiten der
Minlmierung des EIngriffsflächenäquivalents bestehen ausschließlich dutch die Umsetzung

Maßnahmen des Zielbereichs 6 Siedlungen° innerhalb des Geltungsbereichs des B-
Plans.

Unter Punkt 8.2.4 ,Ermittlung der Versiegelung" im Umweltbericht wurde für die Ermittlung
Eingriffsflächenäquivalents für die Versiegelung ein Faktor Z gebildet. Der

ist eine feststehende Größe, die In der HzE zur besseren
des 81Ianzierungsmodells festgelegt wurde. Die Bildung eines Faktors „Z"

die Berechnung der Versiegeking widerspricht dem angewandten BlIanzierungsmodell.
ist anhand der im B-Plan festgesetzten GRZ die maximal mögliche
bzw. für die, durch die Anderung des B-Planes mögliche, zusälzlich
zu ermItteln und mit dem In der HzE ausgewiesenen Versiegelungsfaktor zu

unter dem Punkt 8.2.4 ausgeführte Ermittlung des EIngriffsäquivalents für die
Versiegelung ist fur Dritte schwer nachzuvollziehen und ergibt in Bezug auf dle

teilweise kein korrektes Ergebrils. Die Ermittlung des
für die Versiegelung ist nach den HzE zu überarbeiten.

Kompensation der rnit der 1. Änderung des B-Plans Nr. 14.1 — 2. Teil der Stadt
vorbereiteten Eingriffe soil Ober den Erwerb von Punkten aus dem .Okokonto

Tannen" (LUP-044) erfolgen. Die lnanspruchnahme von Punkten aus dem
LUP-044 ist geeignet, die mit dem B-Plan vorbereiteten Eingriffe in die Natur und

zu kompensleren.

We 510
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

Vor Satzungsbeschluß ist durch den Eingriffsverursacher gegenüber der
Zulassungsbehörde die schriftliche Bestätigung der Maßnahmeträger (ökokontoinhaber) zur
verbindlichen Reservierung der ökokontomaßnahmen vorzulegen (§ 9 Abs. 3 ökoKtoVO M-
V). Der Reservierungsbeleg ist der unteren Naturschutzbehörde vor Satzungsbeschluß
zuzusenden. - I__

In Bezug auf die lnanspruchnahme von nach § 12 Abs. 5 NatSchAG M-V anerkannten öko-
konten zum Zwecke der Kompensation bin ich nach Satzungsbeschluß über das
Abwägungsergebnis zu informieren. Nach Satzungsbeschluß wird durch die untere
Naturschutzbehörde die Abbuchung der ökopunkte von dem jeweillgen ökokonto
vorgenommen (s. § 9 Abs. 4 ökoKtoVO M-V). Zeitgleich informiert die zuständige
Naturschutzbehörde den lnhaber des ökokontos über die erfolgte Abbuchung.

Artenschutz: Herr Höpel

2t.c...-

g

- -
( 1

I

j

'
ri ->

1

----

zu 4.
Das Verfahren wird entsprechend durchgeführt und entsprechend über das
Abwägungsergebnis informiert.

zu 5.
Die artenschutzrechtlichen Ziele werden umgesetzt.

zu 6.
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

zu 7.
Die Rechtsgrundlagen sind zu beachten. In Bezug auf die Eingriffs-/ Ausgleichsregelung
wird auf die Spezifik des Standortes verwiesen.

Zu berücksichtigen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Die in der Begründung zum B-Plan aufgeführten und in die Satzung, Tell B Text, unter dem
Punkt V.4 aufgeführten artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen,
sind bei der Umsetzung der Planung entsprechend einzuhalten und umzusetzen.

Beoründunq

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es u.a. verboten, wild lebende Tiere der besonders
geschützten Arlen zu verletzen oder zu töten, bzw. deren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten
zu beschädigen oder zu zerstören. Ferner ist es verboten, wild lebende Tiere der streng
geschützten Aden und der europäischen Vogeladen erheblich zu stören, so dass sich
dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern kann. Daher slnd die
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung auf Tiere und Pflanzen besonders und streng
geschützter Arten unter Beachtung des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz zu ermitteln
und entsprechend darzustellen.

Die vorgelegte Planung enthält einen Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB),
Gutachterbüro Bauer (Stand September 2023). Darin wird dargelegt, dass es bei Elnhaltung
von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für Brutvogel, Reptilien und Amphibien,
nicht zu Verletzungen der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1
BNatSchG kornrnen kann. Die vorgeschlagenen Maßnahmen beziehen sich dabel auf
Maßnahmen zur Vermeidung baubedingter Beeinträchtigungen bel Erdarbeiten sowie auf
eine Zeitenregelung für ggf. erforderlich Gehölzpflegearbeiten. Diese Maßnahmen wurden in
Begründung zum B-Plan sowie in die Satzung, Tell B Text, unter Punkt V.4
artenschutzrechtliche Belange, mit aufgenommen.

Sofern sichergestellt wird, dass diese bei der Urnsetzung der Planung entsprechend
eingehalten
und umgesetzt werden, wird die Einschätzung mitgetragen, entgegenstehenden Belange
sind
derzeit keine erkennbar.

I 1Rechtsgrundlagen

San6/8
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

NatSchAG M-V Geselz des Landes MeCklenbUrg-Vorpommern zur Ausführung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz) v. 23. Februar 2010 (GVBI. M-
V S 66)

Hinweise zur EingrIffsregelung (HzE) Herausgeber Minister lum für Landwirtschaft und
Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, Neufassung 2016

-7-ökoKtoVO M-V Verordnung zur Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen, zur
Einrichtung von Verzeichnissen und zur Anerkennung von Flächenagenturen im Land
Mecklenburg-Vorpommern vom 22. Mai 2014 — ökokontoverordnung (GS Meckl.-Vorp.
GI.Nr. 791-9-7)

FD Ordnunn/Slcherhelt und Straßenverkehr E
Untere Straßenverkehrsbehörde l\r‘......)

zu 1.
Gegen das o. g. Vorhaben werden aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht keine Einwände
erhoben.
Einige Hinweise zur möglIchen Verkehrsführung möchte Ich dennoch geben: ,..,..._

1 Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus straßenverkehrlicher Sicht keine Einwände
bestehen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zu klären ist, welche Beschilderung des B-Plan-Gebietes angestrebt wird.
Die Verwaltungsvorschrift zur StVO stellt Mare Vorgaben zur Errichtung eines zu 2.
verkehrsberuhigten Bereiches heraus, die ich kurz nennen möchte: Hinsichtlich der Beschilderung wird auf die Erschließungsplanung und die Ausführung Zur Kenntnis zu nehmen.
-sehr geringe Frequentierung durch Verkehr,

übrwiegende ,-eine e Aufenthaltsfunktion muss vorliegen
-ein niveaugleicher Ausbau für die ganze Straßenbreitelst erforderlich, 2 - ^

verwiesen. Dies ist im Zuge der Abschichtung auf nachfolgende Verfahren zu legen.
Planziele sind in der Begründung dargestellt.

-Vorsorge für den ruhenden Verkehr ist zu treffen und mit Ausnahme von
Parkflächenmarkierungen sollen In verkehrsberuhlgten Bereichen kelne weiteren
Verkehrszeichen angeordnet werden. _

FD Krelsinfrastruktur/ FG Hoch- und Straßenbau
Als Straßenaufsichtsbehörde

Bzgl. unserer Stellungnahme vom 11.07.2022 zur 1. Änderung erfolgt zu dem
damaligen Pkt. 4 folgende Hinweise:
In der Planzeichnung ist eine „öffentliche Verkehrsfläche mit dem Planzeichen P als
Parkfläche ausgewiesen. Diese Festsetzung waist darauf hin, dass hier eine
Parkplatzfläche gem. §  3 Pkt. 4 Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-
Vorpommern (StrWG — MV) der öffentlichkeit gewidmet werden soil. Sollte dieses
wirklich der Wille der Stadt Schönberg sein, so unterliegt der Parkplatz den

F

Vorschriften der straßenrechtlichen Baulast (§§9, 10 StrWG — MV). Für den Bau des
Parkplatzes ist die Fachgenehmigung gem. § 10 Abs. 2 StrwG — MV zu beantragen. .a t  1

Nach Fertigstellung ist dieser sodann gem, § 3 Abs. 4 dem Offentlichen Verkehr zu
widmen. Der Parkplatz dad dann auch nur durch den zuständigen

Die Stadt Schnberg bleibt bei ihrer Festsetzung einen Parkplatz festzulegenö ' Zur Kenntnis zu nehmen.

Straßenbaulastträger betrieben werden.
Sollte dieses aber nicht der Wille der Stadt Schonberg sein und es sich hler um einen
selbständigen Parkplatz handeln, der zwar durch den öffentlichen Verkehr genutzt,
aber nicht dem öffentlichen Verkehr nach StrWG — MV gewidmet werden soil, so ist
dass eindeutig in der Satzung festzulegen, ansonsten gelten die o.g. Ausführungen.

sue rio

8

Seite 11 von 42



Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Weg" der Stadt Schönberg

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
,

Afs Straßenbaulastträger
Zum o. a. 1. Anderung des 13-Planes gibt es unsererseits keine Einwände.
Es sind keine Straßen und Anlagen in unserer Trägerschaft betroffen.

1

Seite 818

1.--,

zu 2.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Straßenbaulastträgers keine
Bedenken bestehen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

9
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

q ,  2-

Amt für Raumordnung und
Landesplanung Westmecklenburg

* 4

Arnt110 Raumordnung und Landesplanung Weslmecklenburg
Wismarsche Slraße 150 19053 Scenverin 2

Amt Schönberger Land
Für die Stadt Schonberg Bearbeitenn: Frau Ebede

Am Markt 15 Telefon: 0385 588 80 141

23923 Schonberg
E-Mall: lana.ebede@aflivemanu-reglerung de

AZ: 110-506-158/23

Datum, 05.12 2023

nachrichtlich: LK NWM (FD Bauordnung und Planung), WM V 550

Landesplanedsche Stellungnahme zur 1. Änderung des B-Plans Nr. 14.1 • 2.Tell
„Wohnpark Bünsdorfer Weg" der Stadt Schönberg

1

Emeute Beteiligung der Behörden gem. § 4a Abs. 3 BauGB ,
Ihr Schreiben vom: 14.11.2023 (Posteingang: 17.11.2023)
Ihr Zeichen: 61.27

Sehr geehrte Frau Horn,

die angezeigten Planungsabsichten werden nach den Zielen, Grundsätzen und sonstigen
Erfordernissen der Raumordnung gemäß Landesplanungsgesetz (LPIG) Mecklenburg- 1

Vorpommern i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBI. M-V 1998, S. 503,
613), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBI. M-V, S. zu 1.

166, 181). dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommem (LEP M-V) Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis zu nehmen.
vom 27.05.2016, dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP 1
WM) vom 31.08.2011, dem Entwurf der Kapitel 4.1 Siedlungsentwicklung und 4.2 Wohn-
bauflächenentwicklung im Rahmen der Fortschreibung des RREP WM (Stand 05.07.2023)
sowie dem Entwurf des Kapitels 6.5 Energie im Rahmen der Teilfortschreibung des RREP
WM (Stand: 26.05.2021) beurteilt.

Vorgelegte Unterlagen und Planungszlele zu 2.
Zur Bewertung hat der geänderte Entwurf zur 1.Änderung des B-Plans Nr. 14.1 — 2. Teil Die vorgelegten Unterlagen und Planungsziele werden benannt und beschrieben. Da die Zur Kenntnis zu nehmen.
„Wohnpark Bünsdorfer Wegu der Stadt Schonberg bestehend aus Planzeichnung (Stand Vorgaben des Gesetzgebers durch das Bundesverwaltungsgericht aufgehoben wurden,
Oktober 2023) und Begründung vorgelegen.

musste die Gemeinde das Verfahren erneut durchführen und auf das zweistufige

Die 1. Änderung des B-Plans Nr. 14.1 wurde im Verfahren nach 13b BauGB unter Einbe-
ziehung von Außenbereichsflächen aufgestellt.

2 . Verfahren wechseln. Die Stadt Schönberg hat den Mange] des Gesetzgebers behoben.

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG, Urteil vom 18.07.2023 — 4
CN 3.22) ist § 13b BauGB mit Artikel 3 Abs. 1 und 5 der Richtlinie 2001/42/EG über die
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil fur das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg

lfd.  Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie) un-
vereinbar. Die 1. Änderung des B-Plans Nr. 14.1 ist seit dem 30.06.2023 rechtskräftig. Der
Verfahrensfehler ist nach §215 Abs. 1 BauGB noch nicht durch Fristablauf unbeachtlich
geworden. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Schonberg beschlossen, ein ergänzen-
des Verfahren nach §214 Abs. 4 BauGB zur Hei lung des Verfahrensfehlers durchzufüh-
ren. Dieses 1st ab dem Verfahrensschritt wiederaufzunehmen, bei dem der Fehler passiert
ist. Auf diese Weise kann das angestrebte Planungsziel weiterhin verfolgt werden, ohne
das Planverfahren vollständig zu wiederholen.

Zu-

Im ergänzenden Verfahren wird u. a. eine Umweltprtlfung durchgeführt und ein Umweltbe-
richt erstellt. Das B-Planverfahren wird somit auf das zweistufige Regelverfahren umge-
stellt.

—

Z____

Raumordnerlsche Bewertung
Mit landesplanerischer Stellungnahme vom 04.07.2022 erfolgte bereits elne Bewertung zu 3.
des Vorhabens, dass im Zuge der 1. Änderung des B-Plans Nr. 14.1 umgesetzt werden
soll. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass das Vorhaben mit den Zielen und Grundsätzen

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung mit den Zielen und Grundsätzen der Zur Kenntnis zu nehmen.

der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 3 Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist.

Bei dem vorlegten geänderten Entwurf handelt es sich lediglich um die Heilung eines Ver-
fahrensfehlers. Das ursprüngliche Planungsziel bleibt davon unberührt. Vor diesem Hin-
tergrund werden mit dem geänderten Entwurf die Grundzüge der Planung nach raumord-
nerischen Maßstäben nicht berührt. _ -

zu 4.

Bewertungsergebnis Das Bewertungsergebnis zur Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Zur Kenntnis zu nehmen.
Das Vorhaben ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung
vereinbar.

Abschließende Hinweise

1 Landesplanung wird zur Kenntnis genommen.

zu 5Die landesplanerische Stellungnahme bezieht sich auf die Zlele und Grundsätze der .
Raumordnung und Landesplanung und greift der erforderlichen Prüfung durch die zustän- (1---- Die Beurteilungsgrundlagen ändern sich nicht. Insofem bleibt die Stellungnahme Zur Kenntnis zu nehmen.
dige Genehmigungsbehörde nicht vor. Sie gilt nur solange, wie sich die Beurteilungs- \ I aufrechterhalten.
grundlagen für das Vorhaben nicht wesentlich ändern. --

Die Gebletskörperschaft wird gebeten, dem Amt für Raumordnung und Landesplanung zu 6.
Westmecklenburg ein Exemplar (Text- und Kartenteil) des rechtskräftigen Planes zur
Übernahme in das Raumordnungskataster gem. § 19 LPIG zu übersenden. Die Ü bergabe von Unterlagen ist Geschäft der laufenden Verwaltung. Zur Kenntnis zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Gez. Jana Eberle
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Anlage I zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Weg" der Stadt Schönberg

lfd.  Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

0 Bergamt Stralsund

6.e. Sla6,o4
Ponach '32 • IMOI 5b.turr2

W O . ,Amt Schönberger Land Beatt F r . '

/588 890 00für die Stadt Schönberg Fon: 0385

Fail. 0133.8Gtein5t8h8erba4.2mv.regle/ung.de
Am Markt 15 Amt Schönberger Land
23923 Schonberg

www.bemam&m.de
13. Dez. 2023

-
1 121a._ Reg.61r. 5051/23

A . 512/13074/855-2023

2v Zochen / ram lain Zeellen hum Twiefoe r.....a
17.11.2023 GO 890 3.4 11.12.2023
61.27

STELLUNGNAHME DES BERGAMTES STRALSUND

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von lhnen zur Stellungnahme eingereichte Maßnahme

Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 - 2. Teil für das
Wohngebiet „Wohnpark Bünsdorfer Weg" der Stadt Schönberg

berührt keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG), aber Belange
•

I zu 1.
nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zuständigkeit des Bergamtes Stralsund. Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bergbaulichen Belange berührt sind. Zur Kenntnis zu nehmen.

Rh* den Bereich der o. g. Maßnahme liegen zurzeit keine Bergbauberechtigungen oder
Anträge auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vor. , 4,,,,.

,—
zu 2.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bergbaulichen Belange berührt sind. Zur Kenntnis zu nehmen.

lm südöstlichen Vorhabenbereich verläuft eine Erdgashochdruckleitung der Travenetz
GmbH. Die lntegrität ist nicht zu beeinträchtigen und der Schutzstreifen ist freizuhalten.
Diese bestehende Leitung ist bei der Planung weiterhin ausreichend zu berücksichtigen. 3 zu 3.

Für notwendige Abstimmungen im Bereich der Leitung wenden Sie sich bitte an die Tra-
venetz GmbH.

Der Erhalt der Erdgasleitung ist vorgesehen.

zu 4.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange warden keine weiteren i
Einwände oder ergänzenden Anregungen vorgebracht.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände vorgetragen werden. Zur Kenntnis zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
l i  Auftray .. 1111111

AS
11N11111111111

23923

4 exande&tner
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
e

( ,-)
OrigInal Messaga processed by dalod€,

22196 - 1. Änden.mg des &Planes  Hr . 14.1 - 2. Toil für Os Wohngebiet "Wohnpark günsrlorfer W 23 neember 2023, Ity33

UN

Von tzetcelanamutatutunoste

An Aoretynoschoentimer,k43.9.4

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Betelligung an 0. g. Vorhaben.
zu 1.

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten 4 Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Stellungnahme abgegeben wird. Zur Kenntnis zu nehmen.
Unterlagen vom 14.11.2023 keine Stellungnahme ab.

Um weiteren Verwaltungsaufwand auf beiden Seiten zu vermeiden, bitte ich Sie, von einer zu 2.
Zusendung des Ergebnisses der Prüfung meiner Stellungnahme mit einem Auszug aus dem L" '" Die Stadt Schönberg wird über das Abwägungsergebnis unterrichten. Zur Kenntnis zu nehmen.
Protokoll der Beschlussfassung der Gemeinde abzusehen.

freundliche Grüße

im Auftrag

Hogh-Lehner

M V i l l
Aleck lcnburg-Vorpomotette

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
Goldberger Str. 12 b I 18273 Güstrow
Telefon 0385/588 64 193
toebplung.mv-regierune.de
www.lung.mv-regierung.de

Allgemcine Datenschutzinfonnation:
Der telefonischc, schriftlichc oder elcktronische Kontakt mit dem Ministerium ffir Klimaschutz,
Landwirtschaft, nindliche Räumc und lirnwell Mccklenburg-Vorpommcm ist mit der Speicherung und
Vcrarbcitung der von lhnen ggf. mitgeteillen persönlichen Daten verbundcn. Rechtsgundlagc hicrfiir ist
Art. 6 Absatz I Buchstabc c der Datcnschutzgrundvcrordnung (DSGVO) dcr Europiiischen Onion in
Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landcsdatenschutzgesetz (USG M-V).
Weitere Informationen crhalten Sic hier: h,11.- ..,..,.:.:, 111;11.-ili \ ,I,.. i ).,t, , : huu
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil fiir das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
,

Von: Ute.Glaesel@telekom.de
Gesendet: 23.11.2023 08:57 1
An: dnorn@schoenberger-land.de
Betreff: AZ: 107564129 / Lfd.Nr. 02985-2023 / MaRnahmen ID: 0st23_2023_73235,
Satzung über die 1. Änderu (abgelegt im CC ECM)
Anlagen: 107564129.pdf, Schönberg.pdf, Kabelschutzanweisung Stand 4.4.2023.pdf,
Infoflyer für Tlefbaufirmen.pdf
Importance: Normal

Sehr geehrte Frau Ham, ,

hiermit erhal ten Sie dle Stellungnahme sowie die Lagepläne der Telekom zum o.g. Bebauungsplan. P
,

Mit freundlichen Größen

zu 0.
Die Stellungnahme der Telekom wird nachfolgend behandelt. Die Stadt Schönberg nimmt Bezug
auf die Stellungnahme vom 20. Juli 2022. Die Stellungnahme ist im Wesentlichen
gleichgeblieben.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Ute Glaesel

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH
Fear Factory — Tectullk Nledenassung Oct
Ute Glaesol
PTI 23. Sb Tear) Selrieb 1
Grovearnshlenel S:r.38 19057 Sunman
+413 0385 723-79593 (Tel.)
.49 0385 723.79591 (Fax)
E-Mail: Ule.Glaeselb7telekom.ue
Woe mean detnetz

I D I Z

r  x  t i

Die gesetzlichen Pfitchtanpaben Enden Ste untec hrins,//vnvw.telettom deinflichtanuabon-dttachnik
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

il: . a

Deutsche Tetekom Technik GmbH, 01059 Dresden

Amt Schönberger Land
Dassower Straße 4
23923 Schönberg

Ute GlaesellPTI 23 Betrieb 1
0385/723-795931Ute.Glaesel@telekom.de
23.November 20231Satzung über die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.014.1 - 2.Teil für das
Wohngebiet - Wohnpark Bünsdorfer Weg - der stadtSchimberg

Vorgangsnummen 107564129 / Lfd.Nr. 02985-2023 / Maßnahmen ID: 0st23_2023J3235
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an.

Sehr geehrte Frau Horn,
zu 1.

die Telekom Deutschland GmbH — als Netzeigentürnerin und Nutzungsberechtlgte I. S. v. § 125 Abs. 1 TKG Die Zuständigkeit der Deutschen Telekom Technik GmbH fie die Telekom Deutschland Zur Kenntnis zu nehmen.
— hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beau ftragt und bevollmächtigt, alto Rechte und Pflichten der 1 GmbH wird zur Kenntnis genommen.
Wegsicherung wahrzunehrnen sowle alle Planverfahren Drifter entgegenzunehmen und
dementsprechend die erforderliciden Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehrnen wir wie
folgt Stellung:

,
zu 2.

Anbei die aktuellen Bestandspläne der Telekommunikationsanlagen der Telekom. Wir bitten Sie, di 1--
e Ihnen L Die aktuellen Bestandspläne werden zur Kenntnis genommen und Anforderungen an das Zu berücksichtigen.

überlassene Planuntertage nur für interne Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben, Plangebiet ergeben sich nicht. In Randbereichen sind die Leitungen zu beachten, sofern es
zum Straßenausbau kommt.

Gegen die o. g. Planung haben wir dann keine Einwände, wenn für die Telekom die erforderlichen
Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen an ihrem ober- und unterirdischen Kabelnetz jederzeit
möglich sind und die nachfolgend genannten Auflagen und Hinwelse eingehalten werden.

,..> zu .3
Die Aufrechterhaltung des Betriebes ist auch durch die Stadt Schönberg vorgesehen. Zur Kenntnis zu nehmen.

Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehrnen: Weitere Anforderungen ergeben sich nicht.

In alten Straßen und Gehwegen (oder ggf. unbefestigten Randstreifen) sind geelgnete und ausreichende
Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen (dle Unterbringung zu 4.
der TK-Linien in asphaltierten Straßen und Wegen führt erfahrungsgemäß zu erheblichen Schwierigkeiten s Weitergehende Festsetzungen sind nicht erforderlich. Die Straßen sind in erforderlicher Zur Kenntnis zu nehmen.
bei der Bauausführung sowie der späteren Unterhattung und Erweiterung dieser TK-Linien). . Breite festgesetzt. Die Abstimmungen zum konkreten Ausbau erfolgen im Rahmen der

Wir machen darauf aufmerksarn, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des Neubaugebietes planerischen und technischen Vorbereitung.
mit TelekommunikatIonsinfrastruktur in unterirdischer Bauwelse nur bel Ausnutzung alter Vorteile elner
koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit möglich ist Who bitten daher J zu 5.
siche>rzusteltenden, dassAusbau des Telekommunlkationsnetzes Im Erschließungsgeblet die ungehinderte i

für ,
unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege möglichist

Sämtliche Modalitäten für die Bereitstellung der Flächen sind im Rahmen der technischen
Planung und Vorbereitung abgestimmt und vorbereitet. Für den Bebauungsplan ist

Zur Kenntnis zu nehmen.

> der Erschheßungsträger verpftichtet wird, rechtzeitig verlässliche Angaben zum Zeitpunkt der '-.21 maßgeblich, dass hinreichend Flächen im öffentlichen Bereich festgesetzt werden.
Bebauung der Grundstücke sowie der Dimensionlerung und Nutzung der Gebäude zu liefern,

> eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dlmensionierung der
Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für
Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschtleßungsträger erfolgt,
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
Ute Meese 1 23.November 2023 I Selte 2

1
1  Z w .

> die geplanten Verkehrswege nach cler Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage und Verlauf nicht 1 ir—
mehr verändert werden.

-
Vorbehaltlich elner internen Wirtschaftlichkeitsprilfung sind wit an einer koordinierten Erschließung des zu 6.
B-Planes sehr interessiert. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die
Koordinierung mit dem Straßenbau und den BaumaRnahmen der anderen Leitungsträger kt es
notwendig, dass Beginn und Ablaut der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der
Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mlndestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich
angezelgt werden.

1

Die Stadt nimmt gem zur Kenntnis, dass die Telekom an einer koordinierten Erschließung
interessiert ist. Die Anforderungen an die Zeiträume sind entsprechend zu beachten und
im Rahmen der technischen Planung abzustimmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Bezüglich konkreteren informationen zu lhrem Projekt, sowie vertraglichen Aspekten wird Herr Köhnke,
Projektmanager Neubaugebiete, mit lhnen in Kontakt treten. E-Mail: Lkoehnke@telekom.de,

.2._ z U 7.
Die Kontaktinfortnationen werden zur Kenntnis genommen.

z u 8.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Im Fall einer Erschließung dutch die Telekom stellen Sie uns bitte die Ausbaupläne (Parzellierungsp(äne,
Straßenbaupläne, Duerschnitte usw.) M elektronischer Form als pdf-Datei unter der eMail-Adresse
tobialwoellner@telekorn fir zur Verfügung. Den Abschluss einer entsprechenden Die Hinweise für die technische Planung und Vorbereitung und Übergabe von Zur Kenntnis zu nehmen.
Erschließungsvereinbarung sehen wir in der Beget tits notwendlg an. Informationen werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der technischen

Planung und Vorbereitung zu beachten.
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen
Telekommunikationstinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen)
der ungehinderte Zugang zu den TelekommunikationslInien jederzeit möglich 1st Insbesondere müssen 211 9.
Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowle oberirdlsche Gehäuse sowelt frel gehalten
werden, das sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Es 1st
deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Boginn der Arbelten übm die Lage der zum

....3

•

Die Bauausführung ist ohnehin sorgfältig durchzuführen, damit keine Beschädigungen
erfolgen.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren und &hen
Schachtschein einholen über die Internetanwendung „Trassenauskunft Kabel"
thttostiltrassenauskunftkabettelekom.de) oder unter der Malladresse

zu 10.
(planauskunft.nordost@telekom de). Die Kabelschutzanweisung der Tetekom ist zu beachten.

Sate es zu einer Beschädlgung der Telekommunikationslinlen kommen, empfehlen wir die App „Trassen -se Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis zu nehmen.
Defender°, um schnell und unkompliziert diese bei detTelekom anzureigen.

Freundliche Grüße Nadal Mgneri von Ufa olsesel
ON 010.2.5 4 97•VATOE
014645262. Osoeulsolle %eked,

i.A. Techne Gmbei,SERIAMMI3Elle
-Ule Glaeeel. Eel/le Glassed& . - - - - -

Ute Glaesel Ute 0603932, 5NeGbessl.Gelde, CN

leader, de Z U 11.
Greed: ich bln der Vedasser deems

Anlage Date-reels

3 Lagepläne GlaeselOrt iDaNnr 2023.11.23 i t
Die Anlagen werden nachfolgend der Abwägungsdokumentation beigefügt. Zur Kenntnis zu nehmen.

1 Kabelschutzanweisung 08 54.29
+0 POP

1 Infoflyer für Tiefbaufirmen F..1PDF Eder VIV110(1. 12.1.3
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg

DIE KABELSCHUTZANWEISUNG STEHT FÜR SIE IN
FOLGENDEN SPRACHEN ZUR VERFÜGUNG:I

1
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L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diese finden Sie in deutscher Sprache ab Seite 2.

C Z Pro Instruktel k ochre ne kabelti v teštiné kiikrrõle zde
Für die Kabelschutzenweisunn in Tschechisch klicKen Sie bitte bier

ES Para las instrucciones de orotecclön de cables en esoašoi hose clic aoui
fiir die Kabolschutzanweisuna irkSoehisch klicken Sie bite hier

FR r  i e s  c r r m ! ô l v

f O r die Kabelschutzanweisuna in Französisch klicken Sie bee hie/

GB For the instructions on csotectinacables irs Enašsch please rtiek here
Für die Kabalsrhetzanweisund in Enalisch klickFin Sie bitle hair

WEAR HR 7e unute za zaštšu kebela na hivetskom ieziku kliknile ovcrQ
für die Kabelschutzanweisuna in Kroatisch klicken Sie bitta hie(

PL Abv anšwielliá instruknie ochrnnv kabla w ierikLI netskim, kliknii tutai

für die KabelschutranweisuneinEchiechleicken Sie bitte hier

roz RUS
Llee noocmorna INI(0/3011Cfea 00 aatutire eeelbliblUotiCC rra DuCCKOM R3brKe

nowenviActa, eatioeme nflech

für die Kabelschetzanweisunahliesiech klicken Siebitte hier

SRB Nebo nixie da biste videll uoulelmnzazeititu kabbva na sreskom leziku
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KABELSCHUTZANWEISUNG
Anweisung zum Schulze unterirdischer Telekornmunikationslinien der Deutschen Telekom bei Arbeiten
Anderer

Bearbeitet und herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH

Telekomrnunikationslinien als Bestandteil des Telekommunikationsnetzes der Telekom Deutschland GmbH

sind alle unter- oder oberirdisch geführte Telekommunikationskabelanlagen, einschließlich ihrer zugehörigen
Schalt- und Verzweigungseinrichtungen, Masten und Unterstützungen, Kabelschächte und Kabelkanalrohre,

sowie weitere technische Einrichtungen, die für das Erbringen von öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdiensten erforderlich sind (§ 3 Nr. 64 TKG).
Unterirdisch verlegte Telekommunikationslinjen könrnm bei Arbeiten, die in ihrer Nähe arn oder im Erdreich
durchgeführt werden, le icht beschädigt werden. Durch solche Beschädigungen wird der für die öffentlichkeit

wichtige Telekommunikationsdienst der Telekom Deutschland GmbH erheblich gestört. Beschädigungen an
Telekommunikationslinien sind nach Maßgabe der § 317 StGB strafbar, und zwar auch dann, wenn sie
fahrlässig begangen werden. Außerdem ist derjenige, der für die Beschädigung verantwortlich ist, der Telekom
Deutschland GmbH zum Schadensersatz verpflichtet. Es liegt daher im Interesse alter, die solche Arbeiten
durchführen, äußerste Vorsicht watten zu lessen und dabei insbesondere Folgendes genau zu beachten, um
Beschädigungen zu verhüten.

1. Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, insbesondere bei Aufgrabungen, Pflasterungen, Bohrungen,
Baggerarbeiten, Grabenreinigungsarbeiten, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen, Bohrem

und Dornen, besteht innmer die Gefahr, dass Telekommunikationstinien der Telekom Deutschland GmbH
beschädigt werden.

2. Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH warden nicht nur in oder an öffentlichen
Verkehrswegen, sondern auch durch private Grundstücke (zB. Felder, Wiesen, C -
Waldstücke, Hausgrundstücke) geführt. Die Telekommunikationslinlen werden I -o

.0
gewöhnlich auf einer Grabensohle(Verlegetiefe VT)) von 60 cm (in Einzelfällen 40 cm) bis

100 cm ausgelegt. Gemäß § 127 Abs 7 TKG ist abet auch eine mindertiefe Verlegung
gestattet, wie etwa irn Trenchingverfahren (s. Seite 8) eingebrachte i 80
Telekommunikationslinien und andere Verlegungen in geringerer Mete.
Beim Trenching werden durch Säge- oder Frästechnik verschieden breite und tiefe Schlitze bzw. Gräben direkt

in Böden, Asphalt und Beton eingebracht, in welche Rohre mit Glasfaserkabeln eingelegt werden.
Eine abweichende Tiefenlage ist bei Telekommunikationslinien wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge

nachträglicher Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich.
Kabel können in Röhren eingezogen, mit Schutzhauben aus Ton, mit Mauersteinen o.ä. abgedeckt, durch
Trassenwamband aus Kunststoff, durch elektronische Markierer gekennzeichnet oder frei im Erdreich verfegt

sein. Röhren, Abdeckungen und Trassenwarnband aus Kunststoff schützen die Telekommunikationslinien
jedoch nicht gegen mechanische Beschädigungen. Sie soften lediglich den Aufgrabenden auf das
Vorhandensein von Telekommunikationslinien aufmerksam machen (Wamschutz).

Stand: 04.04.2023 Seite 2 von 8

Bei Beschädigung von TelekommunikationslinienI der Telekom Deutschland GmbH, kann Lebensgefahr für
damit in Berührung kommende Personen bestehen.

Von unbeschädintenTetekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH ‚nit isolierender
Außenhüllegehen auf der Trasse }mine Gefahrenans.

Von Erdern und erdfühlig verlegten Kabeln (Kabel mit metallischem Außenmantel) können insbesondere bei
GewItter Gefahren ausgehen. Gem. DIN VDE 0105 Teil 100, Abschnitt 6.1.3 Wetterbedingungen, soften bei
Gewitter die Arbeiten an diesen Anlagen eingestelit werden.

Glasfaserkabel sind auf der Kabelaußenhülle mit einem gekennzeichnet. Hier kann es bei einem direkten
Hineinblicken in den Lichtwellenleiter zu einer Schädigung des Auges kornrnen. Bei Beschädigung von
Telekommunikationslinien gilt immer:
Alle Arbeiter müssen sich aus dem Gefahrenbereich der Kabelbeschädigung entfemen. Die Telekom
Deutschland GmbH ist unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu benachrichtigen, damit der Schaden
behoben werden kann.

3. Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich der unter Ziffer 1 bezeichneten Art ist deshalb entweder
über das Internet unter der Adressehttos/trassenauskunftkabel.telekom.de oder bei der für das Leitungsnetz
zuständigen Niederlassung (Telekontakt: 0800/3301000) festzustellen, ob und wo in der Nähe der Arbeitsstelle
Telekomrnunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH liegen, die durch die Arbeiten gefährdet werden
können.

Teilweise sind Telekommunikationslinien metallfrei ausgeführt und mit elektronischen Markierern
gekennzeichnet. Diese Markierer (Frequenzen der passiven Schwingkreise gemäß 3M-Industriestandard
101,4 kHz) sind im Lageplan mitp dargestellt und mit geeigneten marktüblichen Ortungsgeräten sicher zu
tokalisieren.

4. Sind Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH vorhanden und sind die Planunterlagen
offensichtlich fehler- oder lückenhaft, nicht lesbar bzw. rnissverständlich oder enthält der erstelfte Planauszug

überhaupt keine Informationen, weder einen Planhintergrund noch sichtbare Trassenverläufe, so ist die
Aufnahme der Arbeiten derzuständigen Niederlassung rechtzeitig vorher schriftlich, in eiligen Fällen telefonisch

voraus, mitzuteilen, damit - wenn nötig, durch Beauftragte an Ort und Stelle - nähere Hinweise über deren Lege

gegeben werden können.

5. Jede unbeabsichtigte Freilegung bzw. Beschädigung von Telekommunikationslinien der Telekom
Deutschland GmbH ist der zuständigen Niederlassung unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu melden.

1st ein direkter Ansprechpartner nicht bekannt, so kann eine Schadensrneldung über die App ,Trassen
Defender" (erhältlich im Google Playstore und Apple Store), bttos://trassenauskunftkabeltelekom de
,Kabelschaden rnelden° oder unter 0800/3301000 gemelde( werden. Bei Nachfragen des Sprachcomputers
bitte immer ,Kabelschadere angeben.

Freigelegte Telekommunikationslinien sind zu sichern und vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Die
Erdarbeiten sind an Steffen mit freigelegten Kabeln bis zum Einueffen des Beauftragten der Telekom
Deutschland GmbH einzustellen.

6. Bei Arbeiten in der Nähe von unterirdischen Telekommunikationslinien dürfen spitze oderscharfe Werkzeuge

(Bohrer, Spitzhacke, Spaten, Stoßelsen) nur so gehandhabt werden, dass sie höchstens bls zu einer Tiefe von

gatriahen wealan u •

-Teekomkabel (Kupferkabel und Glasfaserkabe I)

• Telelomkabel ndf Femspeiseeromkreisen

• Kobel Itnergiekabel), die abgeorea Technik mil Enema) versorgen

Stand: 04.04.2023 Seite 3 von 8
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10 cm fiber der Telekommunikationslinie in das Erdreich eindringen. Für die weiteren Arbeiten sind stumpfe
Geräte, wie Schaufern usw.,zu verwenden, die möglichst waagerecht zu führen und vorsichtig zu handhaben
sind. Spitze Geräte (Dorne, Schnurpfähle) dürfen oberhalb von Telekommunikationslinien nur eingetrieben
werden, wenn sie mit einem fest engebrachten Teller oder Querriegelversehen sind, um ein zu tieles Eindringen

zu verhindem und damit eine Beschädigung der Telekommunikationslinien sicher auszuschließen. Da mit
Ausweichungen der Lage oder mit breiteren Kabelrohrverbänden gerechnet werden muss, sind die gleichen
Verhaltensmaßnahmen such in einer Breite bis zu 50 cm rechts und links der Telekommunikationslinie zu
beachten. Bei der Anwendung maschineller Baugeräte in der Nähe von Telekommunikationslinien ist ein
solcher Abstand zu wahren, dass eine Beschädigung der Telekomrnunikationshnie ausgeschlossen ist.Ist die
Lage oder die Tiefenlage nicht bekannt, so ist besondere Vorsicht geboten. Gegebenenfalls muss der Verlauf

der Telekommunikationslinie durch in vorsichtiger Arbeit herzusteHender Querschläge ermittelt werden.

7, In Gräben, in denen Kab el freigelegt worden sind, ist die Erdezunächst nur bis in die Höhe des Kabelauflagers

einzufüllen und fest zu stampfen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Auflager des Kabels glatt und steinfrei ist

Sodann ist auf das Kabel eine 10 cm hohe Schicht loser, steinfreier Erde aufzubringen und mit Stampfen
fortzufahren, und zwar zunächst sehr vorsichtig mittels hölzemer Flachstampfer. Falls sich der Bodenaushub

zum Wiedereinfüllen nicht eignet ist Sand einzubauen. Durch Feststampfen steinigen Bodens unmittelbar über

dem Kabel kann dieses leicht beschädigt werden.

8. Bei der Reinigung von Wasserdurchlässen, um die Telekommunikationslinien herumgeführt sind, sind die

Geräte so vorsichtig zu handhaben, dass die Telekommunikationslinien nicht beschädigt werden.

9. Jede Erdarbeiten ausführende Person oder Firma ist verpflichtet, alle gebotene SOrgf911 aufzuwenden.
lnsbesondere müssen Hilfskräfte genauestens an- und eingewiesen werden, um der bei Erdarbeiten immer

bestehenden Gefahr einer Beschädigung von Telekommunikationslinien zu begegnen. Nur so kann sie
verhindern, dass sie zum Schadenersatz herangezogen wird.

10. Die Anwesenheit eines Beauftragten der Telekom Deutschland GmbH an der Aufgrabungsstelle hat keinen

Einfluss auf die Verantwortlichkeit des Aufgrabenden in Bezug auf die von der Person verursachten Schäden

an Telekommunikationsfinien der Telekom Deutschland GmbH. Der Beauftragte der Telekom Deutschland

GmbH hat keine Anweisungsbefugnis gegenüber den Arbeitskräften der die Aufgrabung durchführenden

Firma.

11. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von nachträglicher BautätIgkeit zu Veränderungen in der Verlegetiefe

der Telekommunikationslinien kommen kannl lm Bereich von Verbindungsmuffen, Rohrunterbrechungen und

Kabelverbänden ist mit größeren Ausbiegungen der Kabellage zu rechnenl

Im Bereich der Kabeleinführungen von Multifunktionsgehäusen, Kabelverzweigem und sonstigen
Verteileinrichtungen ist besondere Vorsicht geboten.

Stand:04.04.2023 Seite 4 von 8

ERLÄUTERUNGEN DER ZEICHEN UND ABKORZUNGEN IN DEN LAGE-
PLANEN DER TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH

Bearbeitet und herausgegeben von der Telekom Deutschland GrnbH Stand:04.04.2023

•.,•••
Wire

Kebekohrtrasse mil mindestens einem Rohr

Kabeltrasse alle Kabel erdverlegt

KabeNrasse oberitdisch verlegt

Betriebsgebäude

Kabeirohrverband sus 2 x 3 Kabelkanalroh ten (KKR -Außendurchmesser 110 rnrn)

Kabolschacht me 2 Einstiegsöffnungen

Kabelschacht mä 1 Einstiegsöffnung

Kabelkanal aus Kabelkanalforrnsteln (KKF) mit 2 ZuggfInungen

Abzweigkasten mit Erdkabel zum Abschlusspunkt des LinienneUes (APL) im Gebäude

Ouerschnittsbild der in einer Trasse verlaufenden Telekommunikationsenlage:

66 000040 0 7x I 2 hien 2 Erdkabel und 4 Kunststoffrohre (Außendurchmesser 40 mm) und ein SNRV 7x12

0.4 Übd
G M  — 0 —

e • - • -0

•I 6. 5

I CO1

cr

E1111111

Stand: 04.04.2023

hier: 3 Betonformsteine und I Stahlhalbrohr doppelt mit einer Überdeckung (Übd) von 0,4m

Rahr-Unterbrechungsstelle

frn Erdreich verbliebener Teil eines aufgegebenen Kabelschachtes mit nicht im Betrieb

befindlichen vorhandenen Erdkabel und aufgegebener vorhandener Verbindungsste lie

M it Halbrohren bzw.Schraubklemmfitting überbrOokte Rehr-linterbrechungsstelle

Abzweigkasten/ Unterflurbehaiter mit unbelegler Kabelkanal-Hauszuführung

Kabelschacht, verschlossen / Kabelschacht, verschlossen und elektronisch geschützt

Kabelverzweiger GISetzverteler / Einspeisepunkt 230VAC/ Abgesetzte EVs-Gruppe

Reh ren de, Begins dor Erdkabelverlegung

Abzweigmuffe Erdkabol zurn Teleronhäusch en, -nee, -haube, -saute, Telestation

Unmittelber irn Erdreich ausgetegtes Telekom-Kabel: abgedeckt

-rnit Mauerziegel oder Abdeckplatten, (kann auch doppeh abgedeckt spin)

• mit Kabetabdeckhauben

- zwel Kabel mit Trassenwarnband

2 Kabelschterehreaus Kunststoff, Stahl, verdnktem Stahl oder Beton;

ab der Strichlinie In Pfeilrichtung 6,5 m lang

Kabelmarke lees Kunststoff) oder Kabelmerkstein (aus Beton)

Seile 5 von 8
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HINWEISE ZUM LESEN DER PLANAUSKÜNFTE

; • et •
: 4 5 6

oder Y7

e
¡SG
• ex
• SL

.SeG
VrK

peel.

+

••!`« •-•-•41.

Korr Meßp

EMP

4)- • -

1

•

Kabelrnarke eta ktronischem Mark ierer

etekoontscher Marinate, ohne Kabelmarke (unterkdisch serlegl)

Kennzeic hnung der Enmessachse durch eine Strichlinie, auf die alle Abstand-Maße
rum Kabelverband (Kabel Nr, 4 bis 6) bezogen skid.

Hinweis auf Gefährdung durch Fernspetsung, soweit der (ãrenzwert nach VDE BOO, Teil 3

überschrieen wird und Onsspeisung mit 230 V(AC)/400V(DC)
Gefährdung durch:
Betriebsspannung
Kurzzeitbeeinflussung dutch Gewnter

Kurzzertbeenflussung euselektr. Energieanlagen < 3 Sekunden

Langzeitbeeinflussung aus elektrischen Energieanlagen 23 Sekunden

Betriebsspannung. and Kurzzenbeeinf kissung durch Gewitter

Betriebsspannung und Kurzze3beeinllussung aus elektr. Energieenlagen < 3 Sekunden

Betriebsspannung. Langzeitbeeinflussung und eventuell Kurzzeitbeeinflussung

SL Schirmleiter fiber Erdkabel

• Fremdes Starkstromkabel/ fremdes Fernmeldekabel (*Text)

Rohrleitung fur flüssige o der gasfermige Stoffe (Gas, Wasser, Erdöl, Fernheizung)

Erder aus Kupferseil/ veränktern Stahldraht als Oberflachenerder

Oberflächenerder mit abschließendem Tiefenerder (Erdungsstab)

KorrosiDieschutzseinrichtung / Potentialmess• oder obglnichpunkt in EVzSaule

Enikabelmesspunkt

über Stich kabel angeschlossene Wannenmuffe mit ZWR in clWekter N(the an einer Muffe / BK.
Verstärkergehäuse

Muffe mit fiber Stichkabel angeschlossener Wannenmuffe mit ZWR in e2m Entlernung zu &nu
vs

Mast Beginn der Luftkabelverlegung

-  0 Abschlusspunkt des Linlennetzes(APL)Kupfer
-  # Glaslaser.Abschlusspunkt (Gf•AP)

A Vorknegstresse: Die in diesem Trassenabschnitt verlegten Erdkabel oder Aullenrolue wurden

vor I 946 verlegt oder das Verlegedaturn ist nicht bekannt

Telekommunikationslinien werden als Einstrichdarstellung im Lageplan dargestellt Der tatsächliche Umfang
der Aniage ist der Ouerschnittsdarstehung zu entnehmen.

Lediglich die in den Plänen vermerkten Maße (nicht d)e zeichnensche Darstellungl) geben einen Anhalt für die

Lage der dargestelhen Telekommunikationslinien. Einmessungen an Kabelrohrverbänden beziehen sich auf

die fvtitte der Kabelschacht-Abdeckung. Alle Maße sind in Meter vermerkt

Kreuzungen und Näherungen von Starkstromkabeln und Rohrleitungen sind nur eingezeichnet worden, soweit

sie bei Arbehen an den Telekommunikationslinien vorgefunden wurden oder in anderer Weise nachträglich
bekanntgeworden sind.

Oberflächenmerkmale und deren Abkürzungen sind der DIN 18 702 „Zeichen für Verrnessungsrisse,
großmaßstäbige Karten und Pläne" zu entnehmen.

Sind an den Trassenabschnitten keine Angaben zu VerIegeart und Verlegetiefe bzw. Überdeckung hinterlegt

so gehen die Hinweise entsprechend Ziffer 2.
Weichen die Angaben von Ziffer 2 ab, so haben die Trassenabschnitte eine Kennzeichnung, die aus 1 bis 3

Angaben besteht:
• Verlegeart

• Verlegetiefe oder Überdeckung
• Gefährdung durch Spannung bzw. Beeinflussung

[/Cabe) rnit Vedegepflug eingepflügt

Verlegetiefe 0,8m
Gefährdung durch Betriebsspannung

Beispiel: TR4 Übd 0.3

Rohr/SNRV mIt Makrotrenching eingebracht
mit einer Überdeckung von 0,3m

Die Kennzeichnung der Verlegeart und der Veriegetiefe wird an den Trassen sukzessive von einer manuellen

auf eine automatisierte Darstellung umgestellt Daher sind in den Planauskünften zwei verschiedene

Darstellungen anzutreffen:
In der Spahe ,Kurztexr ist die neue automatisierte Darstellung und in der Spalte „after Kurztexr die bisherige,
Siehe Seite 8.

Stand: 04.04.2023 Seite 6 von 8 Stand: 04.04.2023 Seite 7 von 8
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KENNZEICHNUNG DER VERLEGEART

Kurztext Verlegeart alter Kurztext

MT Graben / erdverlegte Kabettrasse mit Mindertiefe
Trasse mit unbekannter Lage

TR1 Rohr/SNRV mit Nanotrenching eingebracht
VÖMT1

TR2 Rohr/SNRV mit Microtrenching eingebracht vg5MT2

TR3 Rohr/SNRV mit Minitrenching eingebracht YM73
0

TR4 Rohr/SNRII mit MakrctrenchIng eingebracht
v(5MT4

VP Kabel mit Verlegepflug eingepflügt V
i l i p

VP Rohr mil Verlegepflug eingepflügt V
övp

BV Rohr mit Bodenverdrängung eingebracht v6. BV

SCH Schießstrecke

SB Rohr mit Spülbohiverfahren eingebracht v
ÖSB

BS Bohrstrecke

BR An bzw. in einer Brücke geführtes Rohr BR

TN Kabel in einem begehbaren Tunnel TN

DÜ Rohr in einern Düker DÜ

MVAK Kabel welches in einem Abwasserkanal mitverlegt ist MVAK

MVFK Kabel welches in einemFrischwasserkenal milverlegt ist MWK

PRIV Rohr vom Kunden verlegt PRIV

Stand: 04.04.2023 Seite 8 von 8
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ERLEBEN, WAS VERBINDET.
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ACHTUNG,
KABEL!
Kabelschädcn bei Tiefbauarbeiten?
Vorbeugen und schnell reagieren,
wenn es doch einmal passiert.

I I I T I I • la 112111,122n1Mir
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KLEINE KABEL, GROSSE FOLGEN

Kommen bei Tiefbauarbeiten Maschinen zurn Einsatz, etwa beim
Ausschachten ist besonde re Vorsicht gefragt. Dann schon kleine
Beschädigungen an Telekommunikatonsleitungen konnen große
Folgen heben.

Dabei kornrnt es net auf die Größe an: hircht nur ßeschadigungen art
großen Kabelaniag on haben enormo Auswirkungen auch bei kleinen
Kabeln Drier Rehrchen sind die Folgen oft größer als gedacht - vor
alien wenn Glaslaserkabel betroffen sind:

• Hiltsbedürf tige en eichen dutch den Ausfalf der Notrufleitungen
unter Umstanden weder Reilungsdienst Polizel, noch Feuerwehr.

• Kunden können du rch den Austell der EC-Leseg eräte in Geschäften
nicht mehr mit Karte zahlen.

• ln rneist tausenden Haushalten Milt des Internet. Femsehen und die
Telefonie aus.

• Auch Sie können citron betrollen sein.

Eine lnstandsetzung ist zudern teuer - beugen Sie deshalb vor.

KABELSCHÄDEN VERMEIDEN

UM Schäden zu vermeiden, nutzen Sie deshalb die Trassenauskunft
Ka die Kabel der Deutschen Telakom

.md beachten Ste dln dortigen Maßnahrnen zum Kabelschutz.

• Nutzen Sie Kabellageplane.

• Verwenden Sie ein Kabetsuchgerät.

SCHÄDEN MELDEN

Solhe clennoch ein Kabel beschädigl warden sein, helfen Sle Me die
Auswekungen zu reduzieren:

• Melden Sie alle Schäden.

• au ch Schaden, die Sie vorfinden und nicht verursacht haben.

Das nett! per Hotline: 0800330 1000 / 0800330 2000 - odor nosh
sch metier mit der App ,Trassen Defender'.

SCHNELL & BEQUEM PER APP

Mit der kostenlosen App ,Trassen Defendee können Sie schnell und
einlach einen Schaden mekien. Ohne Wartezeit. Rund urn die Uhr. Mil
nur wenigen Klicks:

• Art und Urnfang angeben

• Foto des Schadens hochladen

• Automatisch generierte GPS-Daten bestatigen

th,

111 App Store

eC5Xii

511e2g f e c e e g

0( I It Oti

Google Play

ezigez9
eor 4e9b9

71.15117-112-91,P"Ali
AV.% rm•-•1

MAI9M
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
, Iz

N-e .,

r) Zweckverband Grevesmühlen
wasterye( m.i.(b.:tic urid Atnrasserbeseitiyulq

iwreevceksvmetüthleng Körperschaf i des (if I enuichen RecnIs

- be Verbandworst eher in -

ref L n, , reel/el-9u .. . Mein Zeichen;11/ck

Cornelia Kumbernuss
Amt Schönberger Land Sachgebieisleilein Slandon-, Anschlusswesen
FB IV Tel. 03881 757-610
Am Markt 15 Fax 03881 757-111
23923 Schonberg cornelia.kurnbernuss@zweckverband-gvm.de

Sprechzeiten:
Mo-Ml 9.16 Uhr, Do 9-18 Uhr. Fr 9-14 Uhr

14. Dezember 2023

Satzung über die 1.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1 — 2. 'rail für das Wohngeblet
„Wohnpark am Bünsdorfer Weg"
Reg.-Nr. 0283117-33

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 14.11.2023 (Posteingang 17.11.2023) baten Sie urn unsere Stellungnahme
zur vorgenannten Satzung über die 1, Änderung des B-Planes Nr. 14. 1 — Tell 2 der Stadt z u I.
Schonberg.

Es handelt sich nicht um einen Verfahrensfehler. Es handelt sich hier um die Behebung Nicht zu berücksichtigen.
Mit der erneuten Auslegung wird eine UmweltberIcht ergänzt, um einen Verfahrensfehler zu des Mangels des Gesetzgebers.
berichligen.

— ---
Dutch den Zweckverband Grevesmühlen kann diesem Entwurf auf der Grundlage der gültigen
Satzungen des ZVG die grundsätzliche zustimmung gegeben werden, wenn bei der welteren zu 2.
Planung bzw. Durchsetzung des Bebauungsplanes die nachstehend gegebenen Hinweise bzw. Die Erschließung wird bereits auf genehmigter Basis realisiert. Zur Kenntnis zu nehmen.
erhobenen Forderungen berücksichligt werden.

Die bereits in den Stellungnahmen vom 06.05.2021 und 11.07.2022 aufgeführtenHinweise, sind
bei der Fortführung des Planverfahrens weiterhin zu berücksichtigen.

1. A l luem eines
—,.--....

zu 3.i

Die geforderte Erschließungsvereinbarung zwischen dem Erschließungsträger und dem ZVG
liegt vor.

Die Anforderungen die auch im Erschließungsvertrag geregelt sind, sind zu beachten. Zur Kenntnis zu nehmen.

Für alle Leitungen, die sich nicht im öffentilchen Bauraum befinden, müssen die erforderlichen
Geh-. Fahr- und Leitungsrechte über eine Baulast bzw. Grundbucheintrag gewährfeistet werden. 1
Eine Bepflanzung der ZVG — Trassen ist unzulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des
ZVG unter Anwendung des DVGW- Arbeitsblattes GW 125.

Sete 112
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
Zweckverband Greveemühlen

14. Dezernber 2023
Seile 2/2

— - zu 4.
Jede weiterführende Planung und Änderung ist dem ZVG erneut zur Abstimmung vorzulegen. i Die allgemeinen Regeln werden eingehalten. Zur Kenntnis zu nehmen.
Bei Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung. I

Mit freundlichen Grüßen

, • u .ij
Comelia Kumbernuss
Abteilungsleilerin Technlk und Entwicklung

Anlage: -
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

PE-Nr. 13798/23 - 21.11.2023 - Seite 1 von 4 / /  , 20
GDWIcorn

GDMeom Grnbil i Maxanhanallee 4 64129 Leipzig

Arnt Schönberger Land Ansprechpartner Ute Hiller

FB IV, Bauleitplanung, Frau Deborah Horn Telefon 0341/3504-461
PF 11 52 E-Mall leitungsauskunft@gdmeornde
23921 Schönberg

Unser 2ectien PEW.: 1379B/23
Reg.-Nr.: 13798/23

PO.Nr. bel welterem Schrlftverkehr
bide unbedingt angebenl

Datum 21.11.2023

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 — 2. Tell für das Wohngeblet
„Wohnpark Bünsdorfer Weg" der Stadt Schönberg - erneuter Entwurf

Ihre Anfrage/n vom: an: Ihr Zelchen:
&Mall 17.11.2023 GDt4COM 61.27

Sehr geehrte Darnen und Herren,

bezugnehrnend auf lhre oben genannten Anfrage(n), ertellt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für
die folgenclen Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptaitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspelcher Peissen GmbH Halle nicht betroffen Auskunft Aligernein a l  1 .
Femgas Netzg ielt.schaft mbH (Netzgeblet Thuringen- Schwaig b.

nidit betroffen Auskunft AllgemelnSachsen) i Nurnberg
r.

-11 Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Anlagenbetreiber nicht berührt sind. Zur Kenntnis zu nehmen.

ONTRAS Gastransport Gmbh' 2 Leipzig nlcht betroffen Auskunft Allgemein
VNG Gasspelcher GrnbH 2 Leipzig nicht betroffen Auskunft Mgemein

0 Die Ferngas Netzgesellschaft mbH (...FG) ist Eigentinner und Betreber der Anlagen der frtiheren FeingasThüringen-Sadrsen Gmbli
(..FGr), der Errigasversorgungsgesellschaft Thüringen-5ac1rsen mbli (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Theringen-
Sachsen mbH (ETG).

zi Wr welsen darauf NI class die !linen ggf. als Eigenturnerin von Energieanlagen bekannte VNG - Verbundnetz Gas AG, Leipzig, en
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integtierter Energleversorgungsuntemehmen rum 01,03.2012 ihr EgentuM
an den dent Geschäftsbereich „Net" zuzumcinenden Energieanlagen auf die 0fftlI65 - VNG Gastransport GmbH (riunrnehr
firmierend als OßfrRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher euruorcinenden
Energlearilagen auf die VNG Gasspeicher GmbH tibertragen hat. Die VNG - Verbundnetz Gas AGist dank nicht mehr Egentürnerin
von Energieanlagen.

.,
Dlese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur fur die Anlagen der vorgenannten

! 7
zu 2.
Die Stellungnahme gilt nur fiir den Geltungsbereich. Dies ist der Stadt Schönberg Zur Kenntnis zu nehmen.

Unternehmen, so class noch mit Anlagen weiterer Betrelber gerechnet werdenmuss, bel denen weitere
Auskünfte einzuholen sind!

r — bewusst.
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
PE-Nr. 13798/23 - 21.11.2023 - sole 2 von 4

See 2 vol 2

Bitte priden Sle, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

'

,
,

,
..:t

, \ ,`
z-,,`

Karte: onmaps eGeo8asis-DE/8KG/2.SHH

Darstellung angefragter Bereiclr: 1 W0584 - Geographsch (EPSG:1326) 53.847484, 10.944784

Mit freundlichen GrüBen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bll -ieitungsauskunft.de/logln

Anlagen: Anhang

i

I

i

-

1

I

---,
-....>

—

zu 3.
Der dargestellte Bereich entspricht dem Plangeltungsbereich.

zu 4.
Die Stadt Schönberg nutzt das kostenlose BIL-Portal.

zu 5.
Zu den Anlagen siehe nachfolgend. Die Anlagen sind beigefügt.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
PE-Nr. 13796/23 - 21.11.2023 - Seife 3 von 4

GDMcom

Anhang - Auskunft Allgemein

zumBetreff: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 — 2. Tell für das Wohngeblet
„Wohnpark Bünsdorfer Weg" der Stadt Schönberg - erneuter Entwurf

PE-Nr.: 13798/23
Reg.-Nr.: 13798/23

DUMAS Gastransport GmbH zu 6.
Eine weitere Beteiligung ist nicht erforderlich, da keine Ausgleichs- und Zur Kenntnis zu nehmen.

Fernoas NetzoeselLschaR mbH (Netzoebiet "Thürinoen-Sachs_en)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspelcher Peissen GmbH Ersatzmaßnahmen berührt sind, die außerhalb des Plangebietes liegen.
1m angefragten Berelch befinden sich keine Anlagen und keine zurzelt laufenden Planungen der/s oben genannten
Anlagenbetrelber/s.
Wir haben keine Einwande gegen das Vorhaben. zu 7.

Der Plangeltungsbereich soil nicht erweitert werden. Deshalb gilt diese Stellungnahme Zur Kenntnis zu nehmen.
Auflage:
Sollte der Geltungsberelch bzw. dle Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeftraum die dargestellten g .— abschließend.
Pianungsgrenzen überschrelten, so ist es notwendlg, eine emeute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o,g. Vorhabens Baumatinahrnen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeltig
e

zu 8.
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeglnn - elne erneute Anfrage zu erfolgen.

Weltere Anlactenbetrerzer

Die Stellungnahme gilt nur im Verfahren für die Bauleitplanung. Die Stadt setzt voraus,
dass in sämtlichen Planverfahren auch im Rahmen der technischen Planung die

Nicht zu berücksichtigen.

Beteiligung sämtlicher Behörden und TÖB selbstständig erfolgt.
Blue beachten sie, dass sich lm angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für dle GDMcom für die ---).
Auskunft nicht zuständlg 1st. / zu 9.

- Dleses Schrelben 1st ohne Unterschrift gilltlg. — Die Stadt hat diejenigen Behörden und TÖB, die berührt sein können beteiligt; somit geht
die Stadt davon aus, dass sie auch die Versorger außerhalb des Zuständigkeitsbereiches
der GDMcom beteiligt hat.

Zur Kenntnis zu nehmen.
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Weg" der Stadt Schönberg
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg

Ifd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
,! ...,,.,

Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern .., .

Der Vorstand ; 2
„rs..,,,,,,. • An der n 100 • 23936 cased Forstamt Grevesmühlen

Bearbeliel von, Jonathan Elornholdl

Amt Schönberger Land Teem. 03881 7509-0

Dassower Straße 4 Fax: 03994 230-426
E-Mail, grevesrnuchlengfoa•rnv.de

23923 Schonberg
Aktenzeichen: 7444.392-12
(Llte Doi SchrifIverkehr a ngeben)

Gostorl, 6. Dezember 2023

Forstrechtliche Stellungnahrne zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 —
2. Tell für das Wohngebiet „Wohnpark Bünsdorfer Weg" der Stadt Schönberg

- Ihr Schreiben vom 14.11,2023
- Ihr Aktenzeichom 61.27

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem Schreiben vom 13. November 2023 wurden wir zur Stellungnahme zum o. g.
Vorhaben aufgefordert.

Im Auftrag des Vorstandes der Landesforstanstalt M-V nehme ich nach Prüfung der o. g.
untedagen für den Zuständigkeitsbereich des Forstamtes Grevesmühlen für den zu 1.
Geltungsbereich des Bundeswaldgesetzest und entsprechend § 2 des Waldgesetzes2 für
das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Prüfung des Sachverhaltes wie folgt Stellung: 1 Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis zu nehmen.

Der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 014.1 — 2. Tell für das Wohngebiet
„Wohnpark Bünsdorfer Weg" der Stadt Schonberg wird aus forstrechtlicher Sicht
zugestimmt.

•••—•>
Beoründune:

zu 2.
Für den Änderungsbereich des Bebauungsplanes der Stadt Gadebusch ist des Forstamt
Grevesnnühlen zuständiger Vertreter der Landesforstanstall.

: Z._
.

Die Begründung wird zur Kenntnis genommen. Veranlassung ergibt sich nicht. Zur Kenntnis zu nehmen.

Entsprechend der gültigen Definition des Waldgesetzes fur das Land Mecklenburg-
Vorpommem zählen Bile mit Waldgehölzen bestockten Flächen ab einer Größe von 0,20

i
'Bundeswaldgesetz (F3Vial1)G) von 2. Mar 1975 (EIGOI. I S. 1037), zulel7Igeändert (lurch Andre] 112 des GeseIzes vorn 10. All9Usi
2021 (3091. I S. 3436)

19ltal0gesetz fär das Land Mecklenburg.Vorpommein (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fessung der Bekannlerracnung vorn
27 Jul, 2011 (GV0f31. M-V 2011, S. 970!, zuleul rjeänden dutch Artkel 2 des Gesetzes von, 22. Mal 2021 ',GVOBI.17-V 5 7901
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil fur das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
2

ha und einer mittleren Breite von 25 m (Durchführungsbestirnmungen zu § 2 LWaldG M.
V vom 3.7.2017) als Wald im Sinne des Gesetzes.

Nach Durchsicht der vorliegenden Unterlagen ist festzustellen, dass von dem i
Änderungsbereich kein Wald i. S. § 2 LWaldG betroffen ist.

Gernaß den §§ 35 und 10 LWaldG M-V ergibt sich somit keine Zuständigkeit der •
Landesforst M-V — Anstalt des öffentlichen Rechts.

Miteundlichen Grüßen
lm'Aufffag

/
Peter Rabe
Forstamtsleiter

2------
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

���� �� �� �� �=�²

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz

Mecklenburg-Vorpommern

,

i
Abtellung 3 .1

CPI. 0-0. Pudac, 10044 5N0.00 .

/

bearbeltel von Frau Thernann.Groß

Amt Schönberger Land Telefory 0385 /2070-2800

Am Markt 15 Telefax. 0385 / 2972.2198

23923 Schonberg E-Ma l 4b1eaung351pbk-mv.de

Aktenzelchen Ln8-Abolos.7225-2023

Schwerin, 23. November 2023

stellungnahine als Träger öffentächer Belange

Satzung über dle 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1 - 2. Tell für das Wohngeblet
. "Wohnpark Bünsdorfer Weg" der Stadt Schönberg Im Verfahren nach § 13b BauGB. 1

Ihre Anfrage vom 17.11.2023; Ihr Zeichen:

Sehr geehrte Damen und Herren, I

Izu dem im Bezug steheriden Vorhaben baten Sie das Landesamt für zentrale Aufgaben und
Technik der Polizei, Brand- und Kalestrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um
Stellungnahme als Trager offentlicher Belange.

21.1 I .
Die Stadt Schönberg nimmt zur Kenntnis, dass Belange der landesrelevanten Zur Kenntnis zu nehmen.

I Gefahrenabwehr nicht berührt sind.
Aufgrund des ()Mich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender Landesrelevanz ist das
LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig. —

zu 2.
Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den
alsuntere Verwaltungsstufe Mich zuständigen Landkreis bzw . zuständlge krelsfreie Stadt. , 2.— Der Landkreis wurde beteiligt. Der Brandschutz wird gesichert. Zur Kenntnis zu nehmen.

....._
Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommem zu 3.
Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. Hinweise zu Munitionsfunden und zum Auskunftsersuchen sind bereits Bestandteil von Zur Kenntnis zu nehmen.

Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschrlften
verantwortlich.

Text-Teil B und Hinweisen.

Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf 3
der Baustelle arbeltende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die
Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des
Baufeldes einzuholen.

Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfrnittelbelastung (Kampfmätelbelastungsauskunft)
der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie oebührenpflichtiq beim Munitionsbergungsdlenst des
LPBK M-V.
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- - Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Weg" der Stadt Schönberg

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

Auf unserer Hornepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter A unitionsbergungsdiensr das z.
Antragsformular sowie ein Merkblatt über die notwendigen Angaben. L
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen.

lch bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

gez. Cornelia Thiemann-Groß
(elektronisch versandt, gullig ohne Unterschrift)
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

77. 26

"Ifih, - , .,, - rsf"- y 9 A , ,-7,— •:,-f- --,-- ,fi.:,,A,L,:L,(2,r 2.iivd (2,24616-NAti e j Stepenitz-ilaurine_

Körperschaft des öffentliChen Rechts

Degtower Weg 1
23936 Grevesmahlen

Wassez.  ved sodenver band sl epene24. I eunne Teleran: 03881 f 2505 und 71 44 15
Deglorme %Neel . 23936 GreveseNhlen Telefax: 03881171 44 20

a- mel l :  WEI V- Gr evesmuehl en@wOmv. de

Amt Schönberger Land
A m  Markt  15

23923 Schönberg
per E-Mail: s.tnueller@schoenherger-land.de

:urnZeKhen INe Niehecht vow Unsay Zei chen Grerrdnohl en,  en I

61.27 14.11.2023 AB 21.11.2023 L

Satzung11ber die 1. Änderung des �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�V���1�U�����������������²�������7�H�L�O���I�L�L�U���G�D�V���:�R�K�Q�J�H�E�H�L�W���Ä�:�R�K�Q�S�D�U�N���

ain Bünsdorfer Weg" der 61-idt Schönberg zU 1.

Information über die erneute öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a ABS. 3 BauGB i.V. m, § 3 Abs. 2 Bau GB ! Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Anregungen vorgetragen Zur Kenntnis zu nehmen.

:r werden.
Sehr geehrte Damen und Herren,

i
gegen di e I .  Änder ung des o.  g.  Bebauungspl ans äußer t  der  Wasser -  und Bodenver band Si epeni t z zu 2.-Maurine
keine gnmdsätzlichen Bedenken. Die Hinweise zur Vorflut werden zur Kenntnis genommen. Die Vorflut ist nicht direkt Zur Kenntnis zu nehmen.

' von Eingriffen betroffen.
Di e Vor t l ut  f ür  di csen Berci eh bi l den des Gewässer  7/ 4/ B26/ 13 I ,  wel ches si ch al s Gcwasser  zwei t er  Ordnung
in der Unterhaltungspflicht des WBV befindet.

* - - - - zu 3.
Als Träger der Unterhalrungslast für Gewässer zweiter Ordnung weisen wir daraufhin, dass ftir die Nutning Die wasserrechtliche Erlaubnis liegt vor. Zur Klarstellung wird die Stadt Schönberg eine Zu berücksichtigen...
von Gewässern zweiter Ordnung zur Ableitung in Abstimmung rnit dem WBV gemäß § 7a
Wasser haushal t sgeset z ( WHG)  und § 8 des Landeswasser geset zes ( LWaG M- V)  ei ne Ei nl ei t cr l aubni s der !, �²
zuständigen Wasserbehörde einzuholen ist. r

entsprechende Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde fiihren.

Für eine detaillierte Stellungnahme, ist der WBV an der weiteren Planung zu beteiligen. 1 zu 4.
Die Stadt Schönberg hat den Wasser- und Bodenverband zur Abgabe einer Stellungnahme Die weiterführenden Verfahren
aufgefordert. Diese ist für das Planverfahren ausreichend. Weitere Abstimmungen sind sind unabhängig zu fiihren.

M dlichen C 'ßen auf der Ebene der technischen Planung vorzusehen. Teilweise zu berücksichtigen.

Andrea Bruer
Geschäftsführerin
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil filr das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss

-- -

POLIZE(17 23

Polizeipräsidium Rostock .,I.,•':
Polizeiinspektion Wismar -...—)

Pd. LrgsWtel Wagraz. Ros.cier Sta., tO, 23;70 eznyr

Amt Schönberger Land beertenet von Michael Gniefka

Der Amtsvorsteher Telefon. 03841-203419

Frau Deborah Horn Telefax. 03841-203-306

E-Mar. kbe-verkshr-ra_wlsmareacammle23923 Schonberg
Dassower Straße 4 Alder= Icaen. SBV 1,- 208 - 82891

d.horn@schoenberger-land.de

Versand per E-Mail Wismar, 28.November 2023

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 014.1 „Wohnpark Bünsdorfer Weg" In der
OL Schönberg

Ihr Anschreiben vom 17.11.2023

Sehr geehrte Frau Hom, ,

die von Ihnen eingereichten Unterlagen wurden geprüft.
zu 1.

Aus polizeilicher Sicht bestehen zum jetzigen Planungsstand keine Bedenken bzw. es 4
werden keine Einwände erhoben.

Eswird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und keine Einwände erhoben
werden.

Zur Kenntnis zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Michael Gniefke
Pcktronlscher Versand, ohne Unletachnft 901091)
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
,,4 A

1 e
BUNDESWEHR

Ix:I....T.1w M•53129 Bunn

Arnt Schönberger Land
Dassower Straße 4
23923 Schonberg

Nur per E-Mall: d.homeschoenberger-land.de
kiirCÇrl,o T..I. kg, r U .1 Datte.

4544-oe / Herr 02285304-4589 esectrunrooetuneeswent.org 04.122023

1 4 6 9 4 2 3 - W Sauer

Be t te . : AN-order ung elner Stellungnahme els Trager bffentlicher Belanw 9erne6 gi 4a Abs. 3 EfauG

hier: Stadt Schonberg - 1. Anderung BBP Nr.014.1-2.7ell fur das Wohngebiet Vohnuark
Bünsdorfer Weg"

Bezug: Mr Schreiben vom 14.12.2023 • Mr Zeichen: 61.27

Sehr geehrte Damen und Herren.

vorbehaltlich einer gleichbleibenden Seth- und Rechtslage werden Verteidigungs-

zu 1.
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen bei gleichbleibender Zur Kenntnis zu nehmen.

belange nicht beeintrachtigt. Es bestehen ciaher zum angegebenen Vorhaben
seitens der Bundeswehr als Trager offentlicher Be la nge keine Einwände.

1 Sach- und Rechtslage. Dieser Fall ist so.

Mit freundlichen Grüf3en
lrn Auftrag

Sauer

t i

BUNDESAMT MR
1Nf RASTRUKTUR,
LAW LTSCH1.11 7 LIND
[ANSI L E ISTUNCEN DER
allNDESWEHR
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�$ �Q�O�D�J�H�� ���� �]�X �P�� �%�H�V�F�K�O�X�V�V�� ������ �� �� �� �B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�� �� �6�D�W�]�X�Q�J�� �•�E�H�U�� �G�L�H�� ���� �� �b�Q�G�H�U�X�Q�J�� �G�H�V�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�V�� �1�U�� �� ���� �� �� �� �� �� �7�H�L�O�� �I�•�U�� �G�D�V�� �: �R�K�Q�J�H�E�L�H�W�� �Ä�: �R�K�Q�S�D�U�N�� �D�P�� �%�•�Q�V�G�R�U�I�H�U�� �: �H�J���� �G�H�U�� �6�W�D�G�W���6�F�K�|�Q�E�H�U�J

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom

AMT SCHÖNBERGER LAND
Der Amtsvorsteher

Amt Schönberger Land b Arn Markt 15 4 23923 Schönberg

Frau Müller

Büroarmchrift:
Nahuat l  anen t
Dutchwahl.
Fax:

Moen., khan:
Datum:

Dassower  St r aße 4,  23923 Schbr ear g
Frau Koch
0388281330-1412
538828/330-2412
s.koch@schoenberger-land.de
69.06.01/11 Schönberg
26. Januar 2924

Stellungnahme zur Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1 - 2. Teil für
das Wohngebiet 'Wohnpark Bünsdorfer We.' der Stadt Schönberg im  Verfahren nach § 13b I
BauGB

Ihr Schrelben vom 17.11.2023

Sehr geehrte Frau Horn,

bei der Brandbekämpfung kommt der zeitnahen optimalen Löschwasserversorgung eine großd
Bedeutung zu. Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz und die TechnIscher(
Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung deir
Bekanntmachung vom 21. Dezember 2015, seit dem 21. Februar 2002 geltenden Fassung,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. April 2020 (GVOBI. M-V S. 334,394) sind di
Gemeinden verpflichtet, die Löschwasserversorgung sicherzustellen,
Im ldealfall kann die Löschwasserversorgung über das öffentliche Trinkwasser
versorgungssystem abgesichert werden (Hydranten). Hierbel müssen die Vorgaben aus derri
Regelweric für die Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche. 1
Trinkwasserversorgung des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGWi
erfüllt sein und die Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserbereitstellung nach DIN
18 230 (für Brandlastberechnung) berücksichtigt werden. Femer sind bei Bedarf Löschwasser
entnahmestellen nach DIN 14210 (Löschwassertelche), 14220 (Löschwasserbrunnen)
14230 (Löschwasserbehälter) mit einer frostfrelen Entnahmestelle in di
Löschwasserversorgung mit einzubeziehen.
Der erforderliche Löschwasserbedarf für den Grundschutz von 48m3/h soil mindestens für eine
Löschzeit von 2 Stunden zur Verfügung stehen. Im Extremfall kann einel
Löschwasserentnahmestelle bis zu 300 m vom Schutzobjekt entfemt Ilegen.

Das Plangebiet ist derzeit noch unbebaut und unerschlossen. Unter anderem muss für die
Erschließung eine zentrale öffentliche Anlage der Trinkwasserver- und
Schmutzwasserentsorgung errichtet werden. Im Zuge der Herstellung der
Trinkwasserversorgung sollen in Abstimmung mit dem Zweckverband Grevesmühlen aus
einsatztaktischen Gründen der FFW 2 zentral gelegene Hydranten zur
Löschwasserbereitstellung innerhalb des Plangebietes berücksichtigt werden. Vorzugsweise

Behandlung der Stellungnahmen

zu 1.
I n der Begründung zum Bebauungsplan sind die Absichten für die
Löschwasserbereitstellung dargestellt. Aus Sicht der Stadt Schönberg ist damit die
Löschwasserbereitstellung gesichert. Wünschenswert wäre eine Zustimmung zur der
Vorgehensweise von der Abteilung Brandschutz für die Stadtvertretung. Weitergehende
Anforderungen wurden nicht vorgetragen.

Entscheidung/Beschluss

Zur Kenntnis zu nehmen.
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss
�²AMT SCHONBERGER LAND

Der Amtsvorsteher
an der Einmündung vom Bünsdorfer Weg in das Plangebiet und im Wendebereich der
Planstraße A.

Der schon vorhandene Hydrant (mit der Auto-ID: 1215 und Nummer: C9045-1002) am
Bünsdorfer Weg an der Einmündung zum Wohngebiet Amdtsberg (B-Plan 14.1, Teil 1) mit
einem Löschwasservolumen von 96 bis 192m3/h ist für den Ersteinsatz der Feuerwehr Im B-
Plan-Gebiet 14.1, Teil 2 zu weit entfernt.

raiEE

,.
9045-1030W-96r -: .,

i

r , •
C904S•1002(> 96

1,

Die planerischen Festsetzungen innerhalb des B-Planes 14.1 — 2. Teil skid entsprechend auf,
die über das Trinkwassemetz mögliche Löschwassermenge auszurichten. I

t

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

!

Silvana Koch
FBIV Bauen- und Gemeindeentwicklung
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Anlage 1 zum Beschluss 2024- ___________- Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1-2.Teil für das Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Wee der Stadt Schönberg

Ifd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss,
Landesanglerverband ,

Mecklenburg-Vorpommern e.V. 1
nth anon arm, Nätursthutrratband

Landeservenerbem MA,• v •OT Gbic/om Seclime 18 le • 16067L....

Amt Schönberger Land

Postfach 1152
23921 Schonberg

mle Zeleve Ihro ficchlicti vcm Unscre20mhen pat‘rn
61.27 14.11.2023 Nellio 15.12.2023

Stel lungnahme 1. Änderung B-Plan Nr.14.1

Sehr geehrte Damen und Herren,

satzungsgemäßes Ziel des Landei-anglerverbandes Mecklenburg-Vorpommem e.V. ist der

Umwelt-. Natur- und Artenschutz mit besonderem Augenmerk auf die aquatischen okosysteme

des Landes. Nach dem § 15 des 8NatSchG müssen bei einem Eingriff in die Natur vermeidbare

Störungen unterlassen und unverrneidbare Beeinträchtlgungen kompensiert werden. Daher

begrüßen wir die umweltfachliche Bewertung im Rahmen der vorgelegten Unterlagen.
zu 1.

Die Hinweise des Landesanglerverbandes werden zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis zu nehmen.
Die Eingriffs- und AusgleichsbIlanzierung entspricht den Hinwelsen zur Elngriffsregelung des A Planungsanforderungen ergeben sich daraus nicht.
Landes und bietet eine geeignele Entscheidungsgrundlage. Die vorgelegten Vermeidungs-, 1

Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen bewerten wir in Bezug auf die Blotopkulisse sowie

anthropogene Vorprägung als vertretbar.

Wir begrOßen die geplante Aussparung bzw. Integration der gemäß § 20 NatSchAG M-V

geschützten Blotopstrukturen in den B-Plan und beurtellen eine im Zuge des

Genehmigungsverfahrens benötigte Ausnahme gemäß § 20 (3) NatSchAG M-V durch die UNB

als vertretbar.

Haben Sle Fragen? Melden Sie sich gerne hei uns.

Neubertal- --

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Kilian Neuben
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